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einzelnen Wagen nicht mehr angepaßt zu
werden brauchen, wie dicS beim früheren Sy-
stein nötig war. Die Ständer des neuen Sy-
steinS sind alle vvn gleichmäßiger Länge und

passen in alle 200 Wagen.
Wie aus dem eingangs zitierten Bundesrats-

beschluß hervorgeht, beabsichtigen die Schweiz.

Bundesbahnen die Anschaffung von 200 Per-
sonenwagcn des bicrvor beschriebenen neuen

Systems; damit ist für die Schweiz der Be-

darf an Lazarcttwagen für den Kriegsfall
gedeckt <zn den 200 Personenwagen kommt

selbstverständlich im Kriegsfall noch die nv-
tige Anzahl von Güterwagen zum TranS-

port Leichtverwundeter) und die Aufhebung
des Regulativs von mit seinen für die

Babnvcrwaltnngcn recht lästigen Borschriften

war eine gegebene Sache. Die 200 Wagen
der S- B. B. werden in FricdenSzeiten rollen
wie andere Personenwagen und im Kriegs-
falle werden sie nach den Anordnungen der

Organe des Etappendienstes konzentriert, in

10 Lazarettzüge ü 20 Wagen znsammcnge-

stellt und für den Kranken- und Verwundeten-

transportdienst hergerichtet. Hinsichtlich des

gesamten übrigen Personenwagenmaterials je-

doch sind inskünftig die S. B- B. und übrigen

schweizerischen Normalbahnen frei und an die

Vorschriften des 1Regulativs nicht mcyr

gebunden. Für die sogen. N e b e n b a h neu,
worunter speziell die Moutreux-Berner-Obcr-
land- und die Rhätischen Bahnen in Betracht

fallen und militärisch wichtig sind, muß ein

besonderes System des militärischen Kranken-

und Verwundetcntrausportes studiert werden.

Selbstverständlich wird bei Anlaß der Auf
stellung der neuen „Truppenordnung" eine

Reorganisation der Sanitätseinbeiten, weichen

die militärische Besorgung der Lazarettzüge

obliegt, zu erfolgen habenf der Zayl von
10 Lazarettzügen ü 20 Wagen würde die

Aufstellung von ô in je 2 „Züge" teilbaren

Sanitätskolonnen am besten entsprechen.

Entwicklung un6 5tan6 à Zciinciriterweisnz in 6er 5ctiwà
<Boii >>r, W, Zahli, BernN

Referat gehalten am 1, internat, Kangreg für Nteitungc'ivesen in Frankfurt a, M,, t9<B,

Sefctticktlickes. Sie Anfänge des schweize-

rischen Samariterwesens reichen zurück bis

ins Jahr 18>U. Damals fand in Bern der

erste schweizerische Samariterkurs statt, dem

in den nächsten Jahren zahlreiche andere in

verschiedenen Gegenden des Landes folgten.

Während anfänglich die S a m a r i te r k n r s e

nur für Männer abgchalteR wurden, betei-

ligten sich bald mit großem Eifer und Ge-

schick auch die Frauen bis in die obersten

Schichten der Gesellschaft daran, teils in be-

sonderen Franenkursen, teils in Kursen mit

Männern gemischt.

In Bern war der Anstoß zu den ersten

Samariterknrsen vom dortigen Militärsanitäts-
verein ausgegangen, dessen Mitglieder sich

alls der SanitätStrnPpe der schweizerischen

Armee rekrutieren. An anderen Orten waren
es bald gemeinnützige Gesellschaften aller Art,
Arbeiter und Frauenvercine, bald Direktionen

von Fabriken oder größeren Unternehmungen,
bald auch Behörden, welche die Nützlichkeit
des Samariterwesens für das öffentliche wie

das private Leben, im Frieden und im Kriege,

wohl einsahen und seiner Einführung in vcr

schiedenartigster Weise Vorschub leisteten. Ein
Teil der Kosten wurde von Anfang an durch

die Kursteilnehmer selber gedeckt, indem sie

häufig ein „Kursgeld" im Betrage von 2

bis Fr. beim Kursbegiun entrichteten.

Schoic die Erfabrnngen der ersten Zeit

zeigten aber, daß die Abhaltung einmaliger
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Kurse nicht genüge. um die erworbenen Kennt-

nisse in den dleidcnden Besitz der Teilnehmer

überzuführen, das; es vielmehr häufiger Wieder-

holungen der theoretischen Kenntnisse und be-

ständiger Uebung der praktischen Wertigkeiten

bedürfe, wenn die Samariter nicht in kurzer

Zeit das Gelernte vergessen sollten. So ent-

standen sehr bald im Anschluss an die Sa-

mariterkurse die S a m a rit e r v erei n e, deren

Aufgabe einmal in der regelmäßigen Wieder-

holnng und llebnng des Gelernten und ferner

in der,Führung der Verwaltungsgeschäfte be-

stand, die eine geordnete Samaritertätigkeit
erforderte.

Tie Zahl dieser Vereine wuchs ,peinlich

rasch, und mit ihrer Zunahme machte sich

das Bedürfnis nach einem zentralen Zu-
sammcnschlns; geltend, um gewisse Iragen
gemeinsam und für alle Vereine verbindlich

zu regeln. Bei dein noch in den Kinderjahren
flehenden schweizerischen Roten Kren.;, an

das sich die Samariter zunächst wandten,

fanden sie kein rechtes Verständnis und wenig

Entgegenkommen, und so taten sich im Jahre

vicrzebn Samaritervereine zusammen

und gründeten den schweizerischen S.a-
m a r i t e r b u n d.

Tiefer Schritt war für die Entwicklung
des schweizerische» Samaritcrwesens von großer

Bedentnngi es nalnn von da an einen leb-

basten Aufschwung und eroberte im Kaufe

von Iahren einen großen Teil der Schweiz.

Allerdings ist die Verbreitung der Sama-

ritervereine noch keineswegs eine gleichmäßige;

wäßrend sie namentlich in der französischen

und italienischen Schweiz und in den Ur
kantoncn noch relativ wenig zahlreich sind,

tzaben besonders die Kantone Bern und Zürich

ein scbr entwickeltes Samariterwesen und es

ist dort auch die rein landwirtschaftliche Be

völkerung dabei stark beteiligt.

Gegenwärtig ist die große Mehrzahl aller

Samaritcrvereine dem schweizerischen Sama

riterbnnd angeschlossen, während eine kleinere

Anzahl, so die blühenden Vereine von Basel

stadt, Glarns und Knzcrn, sowie solche der

romanischen Schweiz direkt beim Roten Kreuz

Anschluß gesucht und gefunden haben.

Der sctitoàerisà 5cimcirîterbuà Us

mögen zunächst einige Angaben über den

schweizerischen Samariterbnnd folgen.

Zwecke desselben sind; Sammlung und

Organisation der schweizerischen Samariter;
gegenseitige Anregung und Unterstützung der

Samaritervereine: Weiterverbreitung des Sa
mariterwesens: Unterstützung dcS schwere-

rischen Roten Kreuzes.

Mitglied des Samariterbnndes können

nicht Einzelpersonen, sondern nur schweize

rische Samaritervcreine als solche werden, so

fern sie die Bundesstatntcn anerkennen.

Tie Geschäfte des Samariterbundes werden

besorgt durch einen Bundesvorstand,
dessen Bildung einer Vorortssektion se

auf die Taucr von l> Iahren übertragen
wird. Außerdem findet jährlich einmal eine

Telegiertenversammlung statt, zu der

jede Sektion auf je ölt Aktivmitglieder einen

Telegierten abordnet. Tiefer Versammlung
steht die Kontrolle und Genehmigung der

Geschäftsführung des Bundesvorstandes und

des Rechnungswesens zu. Zur Teckuug der

Kosten der Bundesleüuug bezahlt jede Sek

tion per Aktivmitglied einen Jahresbeitrag,
der ütz Ets. nicht übersteigen darf.

Tem Jahresbericht des Sama
rit erb und es für llüll entnehme» wir fol

gende Zahlen: Tie Zahl der Sektionen «au

geschlossene Samaritervereinel belief fich auf

>7l>i sie zählten «iliül Aktivmitgliedcr. von

denen M.',:! Irakien und RUN Herren waren.

Au Passivmitgliederu, deren Jahresbeiträge
die Kauptsinanzgnelle der Vereine bilden,

weisen sie Ul.UM ant. Von den Aktivmil

gliedern der Sektionen wurde über lchtzlU»

vorgekommene Hülfeleistnngen schriftlich Be

richt erstattet: in Iällen handelte es

sich um Iransporte, IR<üE Iälle waren

.Külfeleiflnngen anderer Art, wie Verbände,
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Blutstillungen, künstliche Atmung usw. Tie
wirkliche Zahl der von schweizerischen Sa-
muntern geleisteten Hülfe ist jedenfalls be-

deutend größer, à die angeführten Zahlen,
da die VercinSvorständc allgemein über nn-

vollständige Berichterstattung Klage sichren.

Der Zamciriterunterrickt. Tie Ausbildung
von Samaritern geschieht in der Schweiz von

Ansang an in sogenannten Samariter-
knrsen. Tarunter sind Beranstaltnngen eines

öffentlichen Unterrichts ,zn verstehen, mit dem

Zweck, erwachsene Personen zu sogenannten

Samaritern heranzubilden. Solche Samariter
werden in einem Samariterknrse so geschult,

daß sie in Ermangelung und bis zum Ein-
treffen ärztlicher .schüfe imstande sind, plötzlich

verunglückten oder erkrankten Mitmenschen
die erste sachgemäße Nothülfe zu leisten. Jede

darüber hinausgehende Hülfstätigkeit ist ihnen

untersagt, und es darf ein Samariter einen

Bernnglückten oder Erkrankten nicht eigentlich

behandeln, sondern er soll lediglich die erste

Hülfe leisten, Gefahr abwenden und größeren

Schaden verhüten - diese Samaritertätigkeit
wird grundsätzlich unentgeltlich geleistet.

Zür den Samariternnterricht hat das Note

Kreuz gemeinsam mit dem Samariterbnnd ein

verbindliches Regulativ herausgegeben, in dem

folgende Grundsätze zum Ausdruck kommein

An den Samariterknrsen können sich sowohl

Männer als Zranen beteiligen. Je nach den

örtlichen Verhältnissen werden die Kurse nach

Geschlechtern getrennt oder gemischt abgehal-

ten. Tie Teilnehmerzahl soll in der Regel
M> Personen nicht überschreiten. Jeder Kurs
steht unter der Leitung eines oder mehrerer

Aerzte, die den theoretischen Unterricht erteilen.

Ihnen stehen ältere Samariter als sogenannte

„Hülfslehrcr" zur Seite, denen die Ueber-

wachnng des praktischen Unterrichts iBer
bandübungen, TranSportübnngrn usw.) obliegt.

Zur Ausbildung solcher Hülsslehrer werden

alljährlich .> Hülfslehrerknrse durch Sama

riterbnnd und Rotes Kreuz gemeinsam ab

gehalten. Tic Hülfslehrcr sind dem ärztlichen
Knrsleiter untergeordnet. Ter gesamte Sa-
mariternnterrichl zerfällt in einen theoretischen

und in einen praktischen Teil und umfaßt min

destcns Unterrichtsstunden. Er wird mit
einer Schlnßprüfnng abgeschlossen, die öfsent-

lich ist. Ter theoretische Teil umfaßt die

Lehre vom Bau und den Verrichtungen des

menschlichen Körpers, die Lehre von den Per-

lehmigen lWunden, Blutstillung, Antisepsis,

Asepsis, Snetschnngen, Verrenkungen, Knochen-

bräche, Verbrennungen) und die Anleitung

zur Hülte bei Thnmacht, Epilepsie, Hitzschlag,

Scheintod, durch Ertrinken usw. und Vergif-
tungcn. Im praktischen Teil werden gelehrt
die verschiedenen einfachen Verbände, Blut-
stillnng, künstliche Atmung und namentlich der

Transport von Kranken und Verwundeten.

In dieser Weise fanden im Jahre UM'
im ganzen 7 l Samariterknrse statt, in denen

rund LV00 Teilnehmer durch Aerzte in den

Anfangsgründen Unterricht erhielten und zu

aktiven Samaritern ausgebildet wurden.

Zur Tnrchfnhrnng dieses Unterrichts wird

den Kursen vom Roten Kreuz das nötige

Anschauungsmaterial lein menschliches Skelett

und anatomische Takeln), sowie Verband-

material leihweise und unentgeltlich zur Per-

fügnng gestellt.

Unterricht in häuslicher tirnnksnptlege.
Reben diesem Unterricht über die erste Hülfe

leaning bei Unfällen hat sich schon sect Jahren
das Bedürfnis nach U n t erri ch t s k n r s e n

über hänsliche Krankenpflege geltend

gemacht. Namentlich ist es der starke Zu
drang der Jranen zu den Samariterknrsen,
die eine Erweiterung des Unterrichtsstoffes
und die Abhaltung von sogenannten Kranken-

pslegeknrscn veranlaßte. Man konnte sich der

Einsicht nicht verschließen, daß die eigentliche

Samariterhülfc, die zum großen Teil im

Transport Verunglückter besieht, sich viel

weniger für dir Iran eignet, als die Tätig
teil am Krankenbett in der Jamilie. So hat
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dann vor drei Jahren das Rote Kreuz ge-

meinsam mit dem Sainariterbund heitinnnte

Borschriften für die Abhaltung solcher Kurse

für häusliche Krankenpflege aufgestellt (Re-

gulativ). Der Unterricht umsaht im Minimum
40 Unterrichtsstunden und zerfällt in einen

theoretischen und einen Praktischen Teil, Der
erste wird stets von einem Arzt erteilt, während
die praktischen Uebungen meist durch eine

Krankenpflegerin von Beruf geleitet werden.

Der theoretische Teil umfasst eine kurze Be-

sprechnng von Anatomie und Physiologie, all-
gemeine Gcsundheitslehre, Krankenzimmer und

Mobiliar desselben, Krankenernährung, Kran-
kenbeobachtung, Berichterstattung an den Arzt,
Ausführung ärztlicher Vorschriften, ansteckende

Krankheiten, Krankenpflege im Kriege, Im
praktischen Teil wird vorgezeigt und von säint-

liehen Teilnehmerinnen ausgeführt: Betten,

Umbetten, Transport im Krankenzimmer, Per-

haltungsmaßregcln bei Wundliegen.

Bedienung bettlägeriger Kranker.

Praktische Uebung in der Krankenbeobach-

tnng, Temperatnrmessen, Zählen des Pulses,

Atmung, Krankengeschichte usw.

Praktische Ausführung der ärztlichen Bor-
schriften, Eisbeutel, Inhalation, Kataplasmen,
Schwitzkuren, Wickel, Baden, Waschen, Mas-
sieren usw.

Praktische Behandlung plötzlicher Zufälle.
Das zu diesen Kursen nötige Anschauungs-

und Uelmngsmaterial, vor allem 1 S voll-
ständige Betten, wird teils ans den örtlichen
Krankenmobilien Magazinen oder Spitälern
entlehnt oder auch vom Roten Kreuz in
Gestalt sogenannter Bettkisten, die ein voll-
ständiges Bett nebst allem Zubehör enthalten,

leihweise zur Verfügung gestellt.

Auf solche Weise sind im Jahre 1000 ini

anzen 1^ Kurse, im Jahre 1007 dagegen

04 Kurse für häusliche Krankenpflege mit
etwa 400 bezw. 700 Teilnehmerinnen ab-

gehalten worden. Die Kurse haben nicht nur
direkte» Nutzen für die Teilnehmer, sondern

sind namentlich auch geeignet, das Verstand-
nis und das Interesse an der Krankenpflege
in weiten Kreisen zu wecken und wach zu halten,
so das; wir von diesem Unterricht in häuslicher

Krankenpflege für die Zukunft noch eine beden

tende Entwicklung erwarten. « Schluß folgt. »

-------

kettritt neuer lkitglieà iuni Koten kreui.
(Anfang in Ac. 14 1999.)

INNroll». 7u»ellung -um"Mtnn-. /ueîguerem c

,9 t. Bofchard, Rosa, Schwester, Alderstraste »M, Zürich V Zürich.
82. Rohr, Elise, bei Z-ran Peter-Landolt, Weiningm bei Zürich Zürich.
99. Angeli, Mathilde, Tmfonrstrastc IN!, Zürich V Zürich.

91. Kahnt, M., IM. nioü., und Z-ran, Nloten Zürich.
99. Mvser-Bader, Z-rau, Rigiplap 9, Zürich IV Zürich.
99. Michalski, I., I>r. inaü., Wetükon Zürich.
87. Weih-Igel, Ernst, Verwalter des Wohnungsamtes Zürich, Granitweg 4 Zürich.
99. Wecring-Beck, A., Z-ran, Zanitätsgeschäft Zürich l Zürich.
8!>. Esseiva, L., Zann l»r., Pestalozzistrnste IS, Zürich V Zürich.

99. Hvppler, Elsa, Wlonssonstraste 14, Zstirich Zürich.

91. Spocrni. Paul, patentierter Maneur und Krankenpfleger, Miinnedorf Zürich.
94. Rentlinger, Emil, pension. Zugführer, Zecbahnstraste ill, Zürich Wiedikon Zürich.

99. Surbcr, yina, Weinbergstrastc I09n, Züricl» IV Zürich.

91. Palmer», C., Zweierstraße tö, Zürich lll Zürich.
!!.'>. Dvrta. Ltto, Apotheker. Zofingen Aaran.


	Entwicklung und Stand des Samariterwesens in der Schweiz

